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Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg fast gemäß §22 Abs.2 folgenden 
Beschluss:
 
Der Stadtpräsident wird gebeten, die Stadtvertretung in nicht öffentlicher Sitzung über die 
Offenlegung der Vergütungen, einschließlich Gehälter und sämtlicher Nebeneinkünfte, der 
Geschäftsführer aller kommunalen Unternehmen der Stadt Neubrandenburg abstimmen zu 
lassen.
 
 
Finanzielle Auswirkungen:

Keine
 
 
Klimarelevanz:

Auswirkungen auf den 
Klimaschutz

 ja, positiv*

  ja, negativ*

 X nein

 
*Erläuterung:

 
Begründung:

Gemäß § 51a GmbHG hat jeder Gesellschafter einer Gesellschaft das Recht, Auskunft über 
die Angelegenheiten der Gesellschaft zu verlangen, sofern dies zur Wahrnehmung seiner 
Gesellschaftsrechte erforderlich ist. Dazu gehören auch Informationen über die Vergütungen 
und Nebeneinkünfte der Geschäftsführer.
Die Stadtvertreter haben daher ein berechtigtes Interesse, umfassende Auskunft über die 
Vergütungspraxis zu erhalten.
Die Offenlegung der Vergütungen und Nebeneinkünfte der Geschäftsführer aller 
kommunalen Unternehmen dient der internen Transparenz und der verantwortungsvollen 
Kontrolle des Einsatzes öffentlicher Mittel. Eine nichtöffentliche Behandlung dieses Themas 
ermöglicht es den Stadtvertretern, sachgerecht über sensible Informationen zu beraten, ohne
dabei die Vertraulichkeit personenbezogener Daten zu gefährden. 
Es ist wichtig, dass die Stadtvertretung vollständigen Einblick in die finanziellen 
Rahmenbedingungen der von ihr getragenen Unternehmen hat, um eine faire und 
verantwortungsbewusste Entscheidungsgrundlage zu schaffen. 




